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Vereinfachter Spendennachweis nach § 50 EStDV 
 
 
Bei Spenden bis zu einer Höhe von 300,00 EUR dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem 
Kontoauszug, einem Bareinzahlungsbeleg, einer Online-Buchungsbestätigung oder einem 
anderen Zahlungsbeleg als Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei 
Ihrem Finanzamt. 

Empfänger der Spende: Tatendrang e.V. 
Erdinger Straße 2 
84424 Isen 
 

Bankverbindung: Tatendrang e.V. 
Sparkasse Erding-Dorfen 
IBAN: DE61 7005 1995 0020 3531 32 
BIC: BYLADEM1ERD 
 

Höhe der Spende: Lt. Buchungsbestätigung 
 

Datum der Spende: Lt. Buchungsbestätigung 
 

Hinweis: Aus der Buchungsbestätigung müssen der Name und die Kontonummer oder ein sonstiges 
Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des Empfängers, der Betrag, der Buchungstag sowie die 
tatsächliche Durchführung der Zahlung ersichtlich sein. Die Buchungsbestätigung ist zusammen mit diesem 
Beleg aufzubewahren. 
 
Wir sind wegen Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für 
Flüchtlinge und Vertriebene (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) nach dem Freistellungsbescheid 
bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Erding, StNr. 
114/108/20503, vom 29.04.2024 für den letzten Veranlagungszeitraum 2020 bis 2022 nach § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 
6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO 
wurde vom Finanzamt Erding, StNr. 114/111/00385, mit Bescheid vom 05.02.2025 nach § 60a 
AO gesondert festgestellt. Wir fördern nach unserer Satzung die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen, insbesondere von Asylbewerbern und Flüchtlingen, und deren 
Förderung durch emotionale und materielle Versorgung, Bildung und Erziehung. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung mildtätiger Zwecke sowie zur 
Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und 
Vertriebene (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) verwendet wird. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
 
Tatendrang e.V. 
 
 
 


